
Hosen fallenlassen soll len darauf richten, demLeben herzhaft
gegenüberzutreten.

Das en ist physikalisch und chemisch gekennzeichnet als CINE Summe
VONn Schwingungen Gleichgewichtslagen. Die tote Natur verharrt ach
dem Gesetz der TIräghei stabılen Gleichgewicht ber das en ist
ein ruheloses chwingen labile Gleichgewichtslagen. Und auf das aller-
engste verbunden mMi1t diesen unübersehbar zZzanlreıiıchen ythmen ist der
Taktschlag des Herzens, der den arsch des Lebens dirıgiert

Kirchensteuern
Von Oswald V, ell Breuning S, }

eNn die Keichsverfassung * den christlichen Kirchen das ec S1-

cherte, sıch ıhre materiıellen Subsistenzmittel 11  2 Wege der Besteue-
rung iıhrer Mitglieder esc  en und hıerfür den „weltliıchen Arm ZUTr

Verfügung stellte, bedeutet 1€eSs der grundsätzlıchen Ausdehn-
barkeit dieser Vorschrift auftf nıchtchristliche Religionsgesellschaften und
selbst rein weitliıch-diesseitig eingestellte Weltanschauungsgemeinschaften

nıcht bloß e1inN! uldıgung des Verfassungsgebers die christlichen
ächte 11 deutschen olks- und Staatsleben, sondern 2a9l wollte bewußt
die christlichen Kirchen stärken, ihnen die außere Behauptung ihres Be-
standes erleichtern. Das nıcht bloß dıe Absıcht der tür eine CNrıstlıche
ulturpolitik kämpfenden bgeordneten der Nationalversammlung
Weımar, sondern Sanz ebenso wurde die Vergünstigung Se1teNnNs unserer
kırc.  ıchen Oberhirten aufgefaßt un:! entgegengenommen.

Nichtsdestoweniger wußte bereits aus rifahrung das Institut der
Kirchensteuern War ja nıchts NCUCS, sondern den meisten vormalıgen
Bundesstaaten 1Ländern längst Übung diese „ Vergünsti-
gun keine ohltat keine ungetr bte Freude bedeutete. Wir
brauchen €e1 Sar nıcht darauf zurückzugreıfen, dıe Zurverfügung-
stellung des weltlichen Armes ZUrTr Eıntreibung VO  $ Kirchensteuern seitens
des Staates geschichtlich betrachtet sıch darsteilt als eiNe recht bıllıge

Weise aut dıe der taat aus den Säkularısationen un:! dem
Reichsdeputationshauptschluß hervorgegangenen Verpflichtung, für dıe
Bedürfnisse der VO ıhm ausgeraubten Kirchen aufzukommen, mehr sıch
entledigte als iıhr WIr  1C genugte, uch WenNnn WILE unterstellen wollten,
die Kirche hätte nıemals ber beträchtliches Eınkommen verfügt, WäaTlTiCcC

auf die auiende Unterstützung Urc ihre Gläubigen ansSCWICESCH,
auch dann wWäare die Aufbringung dieser Unterstützung Wege VO:  b

Zwangsbeiträgen, die Erhebung dieser Beiträge Wege der ZwangSs-
beitreibung Urc den weltlichen Arm des Staates eın Idealzustand uch
wenn uns och lebendig versecgenwW rtigen und VOT ugen halten,

Art 137, Abs Die Religionsgesellschaften, weiche Körperschaften des
öffentlichen Rechtes sind, iınd berechtigt, aut Grund der bürgerlichen Steuerlisten
nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern Zu erheben. L . amra AA E
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das Angewiesensein der Kirche aut rein freiwi g Gaben ebenta Is

sehr großen Unzuträglichkeiten tühren kannundausweislich der riah-
ler Welt,nıcht zuletzt auch en gewl gebefreudigen Ver-

einigten Staaten VO Amerika, leicht © 1] unwürdige Abhängigkeit der
Hırten der Kırche VO]  3 den ıhnen Lebensunterhalt spendenden Gläubigen
nach sıch zieht und die „Dollarpredigt‘” Zu breiten Raum der
Seelsorge einnehmen 1läßt, Ö mMas man Vergleich dem Besteuerungs-
System < geWwl manche Lichtseiten abgewinnen können, vielleicht selbst

als das wahrscheinlich der unzweiıfelhaft bel bezeichnen
MUSSECNH, aber ungetrübt sıch sSseiner erireuen ann ma  [} nıcht Nıemand weiß
das besser als der eelsorger, der tausendmal wünschen möOchte, hne alle
materiellen ıttel auskommen können, DUr das ungeheuerliche
Hindernis der Seelsorge ausgeräum sehen, als das die Kirchensteuer
sıch allzuo erweıst.

Die gegenwärtige wiırtschaittlıche Krise hat begreiflicherweıse diese
Schwierigkeiten och bedeutend verschärtft. Es sınd er auch nıcht bloß
Seelsorger, dıe sıch ernstliıch IN1T der rage befassen, ob 1er eın Ausweg

en SC1, Ernstdenkenden Laien, denen das Wohl der Kırche
Herzen 1e2 bereiten diese Dinge nıcht miındere orge Die Lage 1St 1e]1

als 1an die ınge treiben und sıch selbst überlassen könnte.
An den rundlagen des Systems 1St nıcht rütteln ach Lage der

Dinge 15t e1in Ersatz für das heutige Aufkomme Kirchensteuer nıcht
en Worum N sıch daher handeln kann, 1St 1Ur dieses, Rahmen

des Systems, WI1e CS 9858 eiınmal gegeben 1ST, die Techni1ı verbessern
und SO wenıgstens die vermeıdbaren Anstöße und Härten ach aßgabe
des Mögliıchen beheben

uch dafür liegen die Vorbedingungen och schwierig Was ZU-
erst dıe Zuständigkeitsirage betrifit, WäarTe dıe Sache auf kırchlicher Seite
ZWAar ziemlich iniach autf staatlıcher Seite ber liegen dıe inge Veli-

wiıickelt Kirchlicherseits zuständıg siınd diıe Bischöfe aut der staatlıchen
Seite aber teilen eic un! Länder sıch n die Zuständigkeit ach der
Reichsverfassung Sınd die Kirchen ZUr Steuererhebung berechtigt „auf
rund der bürgerlichen Steuerlisten ach aßgabe der landesrechtlichen
Bestimmungen © Da S  S ofenbar lan:  srechtliche Bestimmungen NUur die
Steuerlisten, dıe auf Landessteuern ezug aben, den Kirchen als rund-
lage tür ıhre Steuererhebung ZU Verfügung tellen können, verweıist die
Verfassung die Kirchen praktisch auf Weg der Besteuerung Form
der rhebung VO: Zuschlägen Landessteuern der doch wenıgstens
ehnung Landessteuern Damıiıt aber gerade dıe großen Steuern
den Kirchen als Maßstab der Anknüpfungsgelegenheıt tür iıhre Steuern
versperr da das eic diese Steuern den Ländern und
ausschließliche Bewirtschaftung überführt hat Um dem abzuhelfen be-
Stimmt FinAusg1lGes der Fassung der ekanntmachung VO:

27 Dr 1926 „„Die Relıgionsgesellschaiten des öffentlichen Rechts sınd
berechtigt, Zuschläge den C  S Steuern rheben die 311 Stelle der
bisherigen Landes- der Gemeindesteuern sınd C Damıit 1S5t VOTLr
allem die Reichseinkommensteuer (unter UuSSC. der sog Reichshilfe
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und d ısteuer) S Maßs uer die kırchliche Besteu runs
von hs freigege ‚ jedoch, ach der Verfassungsvor-
chrıft offenbarnochdie„Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen‘”
hinzukommen muß, S$1e ZUTLC wırklichen Inanspruchnahme ZUr Verfügung

tellen Solange nu  } die Landesgesetzgebung keine unbillige eengung
der kirc  ıchen Bewegungsfreiheit hinsıichtlich der Inanspruchnahme dieser
Maßstabsteuern verfügt, und insoweit dıe kırchliche Besteuerung mıiıt der
Technıkdieser Steuern zurechtkommen kann, INas alles gut se1nNn. So-
bald aber Schwierigkeiten sıch geltend machen, ist deren
ehebung nifolge der Doppelzuständigkeit VO:  } e1iCc un:! Ländern überaus
erschwert.

Man ann nu der Meinung SCIN, be der veranlagten Eıuın-
kommensteuer die Erfahrungen nıcht ungunstig sınd. ec große
liıchkeiten aber en sıch ergeben bei der großen Zahl der Lohn- un
Gehaltsempfänger, die Wege des teuerabzugs VO Arbeits-
10 ZUTC Reichseinkommensteuer herangezogen werden. Die weıtaus über-
wıegendeMehrzahl der ohn- und Gehaltsempfänger wiıird ZUTr Einkommen-
steuer überhaupt nıcht veranlagt. Für die Bemessung der Kirchensteuer
behilft m} sıch er meist mıiıt der Festsetzung Von Pauschsätzen ach
ohn- bzw. Gehaltsstufen ? egen diesen Behelt iıst znl sıch nıchts einzu-
wenden. Die Schwierigkeiten beginnen vielmehr erst bDe1 der Erhebung
un Beitreibung der Kirchensteuer. ährend die Reichseinkommensteuer
Urc Lohnabzug se1ıtens des Arbeitgebers gleich eingehalten wırd un
tfür den teuerpflichtigen 1e1 WEN1ISCI siıchtbar un ühlbar 111 die Erschei-
NUunNng T1 mMu. die Kirchensteuer gesondert angefordert werden. ährend
der Steuerabzug VO ne sıch eım Gehaltsempfänger allgemeinen
auftf beiım Lohnempfänger auf wenıigstens Termine verteılt un! er
jedes einzelne Mal nNnur geringfügıigen Teilbetrag ausmacht IMU. die
Kirchensteuer WENISECT zahlreıchen, aber aiur empfhndlicher
rückenden Teilbeträgen entrichtet werden. Das 1St eine nıcht System,
sondern lediglich der Technık der Steuer begründete Quelle unzäh-
iger Weiterungen, dıe nıcht selten Zu schweren Zerwürtfinissen tühren und
der Verhetzung, namentlıch VO:  3 kommunistischer Seite, wiıillkommene
Handhaben bieten. e  S

Könnte nıcht die Kirchensteuer der Lohnsteuerpflichtigen eDentialls 1171

Wege des Steuerabzuges VO' Arbeitslohn rhoben werden? Diese rage
beschäftigt nıcht etwa bloß die kirc  ıchen Verwaltungsstellen, sondern
INnan ann S1e au dem un einfacher Arbeiter vernehmen, dıe
ıhre Beobachtungen darüber machen, wıeviıel Verbitterung die Kirchen-
steuer bei manchen iıhrer Arbeitskollegen auslöst und WIiC raffiniert diese
Verärgerung Diıenste der Kirchenaustrittspropaganda mıßbraucht wırd
Es handelt sıch 1Iso keineswegs umm rage, dıe für Steuerspezialisten
interessan: sSeıin mMas, übrıgen aber interesselos 15t Es steht vielmehr

D Vgl dep 81 EinkStG In uße il findet tür das Rechnungsjahr 1031/32 N
Festsetzung VOo  e} Pauschbeträgen nıcht Bemessungsgrundlage bieten die den
Finanzämtern VOo  -} den Arbeitgebern einzureichenden Steuerabzugsbelege,



Os Ne

Sanz gewichtigesInteresse der Seelsorge auf dem Spiel,
das ohl verlohnt, der Sache weiter nachzugehen.

Selbstverständlich ist technı:sch möglıch, auch dıe Kirchensteuer VO:
Arbeitslohn einzubehalten, aber ımmerhın, dıe Schwierigkeiten dürfen
nıcht unterschätzt werden on heute bedeutet das Abzugsverfahren
eEine nıcht unbeträchtliche Belastung der Lohnbuchhalterei Die Kirchen-
Ssteuer brächte eine NECUC, und ZWarTr nıcht geringfügige Komplikation
hinzu Das Finanzamt müßte, WI1I1C [‘l eute bereits dıe tüur die Berechnung
der Familienabschläge notwendıgen Angaben ] der Steuerkarte vermerkt,
SO uch diıe Konfessionszugehörigkeit (und der be1 Mischehen üub-
lıchen Halbierung der Kirchensteuer) auch diejenıge des andern Ehegatten
VO  $ ÄAmts 1n dıe Steuerkarte eintragen. Da aber nıcht die Be-
kenntnisse Sınd welche Steuern ausschreıben, sondern dıe einzelnen
Kirchengemeinden, genugt 1es5 och nıcht Der Arbeitgeber muß überdies
WI1SSCNH, welcher Kırchengemeinde der Steuerpflichtige angehört un! welchen
Umlagesatz diese erhebt In LEeE1N katholischen andgemeinde
samtlıche ( erwerbstätige Arbeiter auch gl ÖOrte selbst ansäßıg Sind
und zugleıic der ÖOrt 1Ur EiINe EINZISE farrgemeıinde bıldet,
macht das eine Schwierigkeit Wo aber ortsiremde Arbeıter großer
Zahl beschäftigt werden, die Bekenntnisse stark gemischt Sind und die
Kirchengemeinden des gleichen Bekenntnisses nıcht C1iNeNn Gesamtverband
3  1iıt einheı:tlıchem Umlagesatz bılden, sondern jede füur sıch ach ıhren VeLr-

schıedenen Bedürfinissen sehr verschiedene Umlagesätze erheben, tUurmen
sıch Sanz außerordentliche Hındernisse auf die selbst be1 ireundwillıger
Miıtwirkung der Arbeitgeber nıcht leicht überwınden T: zudem
dieser gute W ille allgemeın vorhanden IST; darf iüglıch bezweiıfelt werden;:

braucht el Sar nıcht einmal CiNe unfreundl:; Gesinnung des
Arbeıiıtgebertums der Kırche gegenüber denken es genugt, die
Steuereintreibung tur den Staat bereıts als höchst unerwünschte Last eMMPD-
tunden wird, die lıeber abburden möchte, sıch och eıtere
Lasten dazu auferlegen lassen.

Dennoch sollte INa  w die Sache keineswegs schon verloren geben Läßt
sıch auch der Weg ZUu Lösung der Schwierigkeiten und Zu Überwindung
er Hindernisse och keineswegs bıs nde übersehen, SO sieht ‚501

doch wenı1gstens Anfang, der weıterveriolgt werden ann aus

zwingenden Gründen weıterverifolgt werden wırd Die Verordnung des
Reichspräsidenten ZUTFTC Sicherung VO:  ‚ Wiırtschaft un Fınanzen VO De-
zember 1030 bringt 11}2 Teıl, r Abschnıiıtt ‚„„‚Grundsätze tür den endguül-
n Fiınanzausgleich‘ 5, Abs atz bestimmt 35  16 Gemeinden e-

halten dıe efugnis, Zuschläge ach dem Einkommen gestaffelten
Steuer rheben ach hätte diese egelung bereıits aD pL 1932
einzutreten. Hier 15t der Tat ecin Weg eröffnet, wenn auch, wıe gesagt,
bısher nur der Anfang des eges erkennen 1ST, während se1in

Verlauf och Yanz 1 Dunkeln 1e2 Hier col] versucht werden, 18 -
eın uc weıt erhellen.

Die „nach dem Einkommen gestaffelte Steuer wırd e1in Miıttelding sein
zwıschen der heutigen, überaus fein differenzierten Einkommen-



steuer und de eichlich gro SC ächtigen Bürgersteuer. Wie der Arbeit-
Kggeber heute schon die Bürgersteuer zu Gunsten der Gemeinden vom Arbeits-

lohn einzubehalten hat, so wird er ohne Zweifel 1n Zukunft die gemeind-
lichen uschläge dieser „nach dem Einkommen gestaffelten Steuer“
inzubehalten un: die Gemeinden abzuführen en Hıer treten grund-

Ssätzlıch bereıits alle dıe Schwierigkeiten Tage, die oben bezüglich der
Kirchensteuer dargelegt wurden, Wie diese Schwierigkeiten überwunden
werden, steht och dahin;: fest steht NUr, daß sS1e überwunden werden
mu n, weil das den Gemeinden gegebene Versprechen eingelöst werden
muß:; anders als 1m Wege des Steuerabzugs vVvVom ne 1aäßt sich aber die
Durchführung weder wirksam och wirtschatitlıc. géstalten.

Bestimmt wird man eınes tun müssen: die Steuer selbst WIe auch die
Berechnung der Zuschläge möglichst “ in gestalten, auch we dabei
kleine Unebenheiten mıiıt 1ın Kauf genommen werden mussen un das ca
einer vollkommenen zıffernmäßıigen Gerechtigkeit nıcht S anz erreicht
wird Nur ann dıe den Lohnbuchhaltereij:en erwachsende Arbeit in er-
träglıchen Grenzen gehalten werden: Ur 1aßt sıch erreichen, Irr-
tümer und Verwechslungen be1i der Berechnung des Abzugs Ausnahm;n
bleiben, aber nıcht dıie ege bilden.

Müssen sich U:  } aber dıe Lohnbuchhaltere:j:en ldoch schon einmal autf die
Berechnung des Abzugs der TLr diıe bürgerlichen Gemeinden einzu-
behaltenden und diese abzuführenden Zuschläge einrichten, dann bringt

keine wesentliche Mehrbelastung mehr mıt sich, die entsprechende Be-
rechnung auch tür die Kı ch n gemeinden vorzunehmen. Eıne gewI1sse
Mehrarbeit erfordert 1€eSs selbstverständlıch; aber diese zusätzlıiche Arbeit
wüurde sıch nach dem gleichen Verfahren abwickeln, könnte 1m
gleichen Arbeitsgang von den gleichen Arbeitskräften mit der gleichen
Vorbildung ihre Erledigung Gnden. Eine in solchen Grenzen sıch altende
Mehrbelastung aber erscheint durchaus zumutbar. Der weltliche Gesetz-
geber könnte S1e unbedenklich dem Arbeitgeber auferlegen; die Religions-
gesellschaften könnten sıch ebenso unbedenkliıch iıhrer bedienen.

Zu erstreben ware also, in dem Gesetz ZUFr endgültigen egelun
des Finanzausgleichs zwischen eich, Ländern und Gemeinden dıe ‚„Be-
fugnis, Zuschläge eiıner ach dem Einkommen gestaffelten Steuer zu

erheben‘“, zugleich mıt den bürgerlichen Gemeıjunden gemäß vom
j l Dezember 1930, Teil, Abschnitt, 1n sinngemäßer Weıterführun
des dem FinAusglGes. ın der Fassung der Bekanntmachung VO!]

27 prı 1926 runde liıegenden Rechtsgedankens auch den Religions-
gesellschaiten des öffentlichen Rechts eingeräumt WUur:  de. Dabei waäre olge-
rec den Arbeitgebern die Verpflichtung aufzuerlegen, die Zuschläge,
weıt sie vom’A;beitseinkommen zZzu entrichten sind, sowohl zu Gunsth der

Mit Rücksicht aut diese unbedingt notwendige Einfachheit der Besteuerung
wird in iıch uch damit abfinden müssen, daß ohnsteuererstattungen nach
5  5 EinkStG nicht wieder eingeführt werden, sondern bei der durch die NotVO
Vo: I931, Teil, Kap I, SS Ü, 2 Satz verfügten Verwendung der (ge- ; A  F  -
schätzten Ersparnisse ZuUu Wohlfahrtszwecken (Erleichterung der Wohlfahrtslasten
der Gemeinden) seın Bewenden haben muß.,



bürgerlichenGemeinden auch der Kirc 11 1171

Wege des SteuerabzugsVo ohne einzubehalten un dıe betreffenden
Steuergläubiger abzuführen.

Ist der Reichsgesetzgeber rlaß solcherVorschriften Z u t: Nn dı g?
Insoweit dıie 881 137, Abs vorgesehene „Maßgabe‘‘ des Landes-
rechts nıcht ausschaltet hne jeden Zweifel Daß der Reichsgesetzgeber
auch selbst diese Zuständigkeıit unbedenklıch sıch zuschreıibt, beweiısen dıe
in der Verordnung des Reichspräsidenten ber 1enreC Bankenaufsicht
un ber C1iNe Steueramnestie VO 19 eptember I031I1 enthaltenen Be-
ımmungen 188 eıl Abschn, I ADbDs Zıff un Zıftf der
„Reichsbahnanleihe 93 wiırd dortselbst die Steuerfreiheit VO der

steuer gewährt sowochl hinsıchtlic der nleihebeträge (soweıt
die Kırchensteuer ach den Merkmalen des Vermögens bemessen wird) als
uch hinsıchtliıc der Zinsen (soweit 1eseibDe ach den Merkmalen des Eın-
kommens der des Ertrags bemessen WITF' Es 1St 1€eSs ohl der HKFall

der Reichsgesetzgeber 1115 materiıelle Kirchensteuerrecht eingreift, WwWIie

Mineralwassersteuergesetz (neuer 42 FinAusglGes.) erstmals 17}

den materiı:ellen Finanzausgleich zwischen Ländern un Gemeinden e111-

drang Um den Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts die Be-
steuerung iıhrer Johnsteuerpflichtigen Mitglieder Wege des Steuerabzugs
VO ohn ermöglıchen, edurite 6S aber, WIe ausgeführt Sar keines
Eıngreifens des Reichsgesetzgebers 1115 —  C Kirchensteuerrecht
Dieses könnte vollkommen der ireıen Vereinbarung zwıischen den Kırchen
und dem ach Art 137, Abs hiıerzu berufenen Landesgesetzgeber
überlassen bleiben der Reichsgesetzgeber hätte NUur den Rechtsgedanken
des inAusglGes. Urc. a 79 rechtliche Bestimmungen ZUFr.

praktıschen uswirkung, zweckentsprechender Auswertbarkeit Zzu

bringen
Vom Standpunkt der Seelsorge gehört fast das Interesse der

Kirchensteuer der Lohnsteuerpflichtigen, weıl 1er die Konflikte ® aufig
sınd denen die Seelsorge leidet Wie gezeıgt lıeßen sıch be1 eINISECM

Willen der Beteiligten, namentliıch des Reichsgesetzgebers, die Un-
zuträglichkeiten em Ta mildern: allerdings sıind Schwierigkeiten
technischer Art meıstern, dıe nıcht unterschätzt werden ollten. uch
ach Durchführung der 1er INTCISSEeENeEN Maßnahmen würde die Eintrich-
tung der Kirchensteuer nıcht ZU ergnügen werden. ber für die große
Zahl der ohn- und Gehaltsempfänger Ware S1€ doch mer.  1C. erleichtert,
die Versuchung, der Kirchensteuer wiıllen VO  e der Kirche sich loszu-

verlöre cCc1in gut Teil iıhrer Tra und Gefährlichkeit
Niıchtsdestoweniger stehen auf kirchensteuerlichem Gebiet och andere

ufgaben ZUr Tagesordnung, die Urc die Zuge efindliche allgemeıne
Steuervereinfachung und Steuervereinheitlichung geste werden. Hier
15St VOTLT lem der geplanten „Einheitssteuer tur die e1n- und mittelbäuer-
1C. andwirtschaft gedenken. Wie dıe Abgeltung der Einkommen-
steuer hinsıchtlıc des 1S landwirtschaftlıchem, forstwirtschaftlıchem und
gärtnerischem Vermögen fließenden Einkommens (für die 6000 RM
Eiınkommen) Urc dıe Grundsteuer (vgl VOI ; Dezember
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ke insbeso der wW1
die Durchführung schr bereits erwähntenBefu nıs
der Gemeinden, Zuschläge nachdem Einkommen gestaffeltenSteuer erheben‘“‘, sıch kreuzt der überschneidet, 1st vorläufig nıchtab-
zusehen. Bisher endie Kirchengemeinden allgemeinen ländlıchen
Verhältnissen YA Maßstabsteuern ZUr Verfügung: dıe Reichseinkommen:-
SsSteuer und die landesrechtliche Grundsteuer. Sollten S16 Urc dıe and-
wirtschaftliche Einheitssteuer auf eine CINZISE Maßstabsteuer beschränkt
werden, können daraus Schwierigkeiten für ©  C1N€ gerechte Lastenvertei-
lungerwachsen, die auch derjenige nıcht BETINS veranschlagen wird, der
siıch der Grenzen, welche steuerlichem Gerechtigkeitsstreben gesetzt sind,
sehr ohl bewußt ist

Auf alle Fälle verlangen die erwartenden gesetzgeberischen
nahmen auf dem Gebiete sowochl desFinanzausgleichs als auch der Steuer-
vereinfachung, teilweise auch och der Steuervereinheitlichung, auch mıiıt
Rücksicht auf die kı e steuerlichen Auswirkungen, Auftf-
merksamkeiıt.

Theater d Japan
Von Jako Overmans

ST vorıse Winter hat den Hauptstädten Kuropas wıeder einmal die
Überraschung CINISCT Japanıscher Theateraufführungen gebracht.

‚Haben Sie unsere Schauspieler gesehen?‘ chri:eb INır au  N Berlin e1in
Japaner, der 10 e1n Hörer SECWESECHN WAaT ; die Begeisterung eut-
scher Kritiker sSe1 ohl aus ihrer vorgefaßten Meinung VO  z} dem hohen
Werte japanischer Theaterkunst erklären; denn ı Wirklichkeit kämen
diese angeblichen Schauspieler doch Sar nıcht VO eigentlichen Theater,
S16 beherrschten nıcht einmal]l diıe Bühnensprache.

Vielleicht sınd och sehr viele Japaner der AÄAnsıcht iıhr Theater könne
NUur ange schön SC1M, als es den SECeITt Jahrhunderten überlieferten Stil in
keinem wesentliıchen Punkte preıisgebe. Vielleicht hat aber auch Alfred
Fabre-Luce nıcht unrecht, wenn 1 der ;„Nouvelle Revue francaise‘“‘
(Februar 1031, 198 f.) schreıbt, habe 10 den Eindruck OoN-

NneCnN, der Japaner ı ertraute: Kreise Zweifel der CWISCH Gültigkeit
des asthetischen Urteils der Vorfahren nıcht verberge; nNnur unterdrücke
dieses Schwanken, sobald 11 'Theater sıtze; dennda wolle er durchaus
auf en BEMEINSAMEN Boden SECMEINSAME Ideale rleben

Es g1in der Tat Pla auf rden, WOÖO diese ureigentliche Auf-
gabe des Theaters och für SO Gesellschaftskreise Wirklichkeit wird

ä*%WIe Japan Da Deutschland sıch allmählich wiıeder VO der Verirrung
der Agitationsbühne abwendet, sehen WIrLr vielleicht mıt besonderem Ge-
WINN, WIe fernen Osten > großes un:! gleich 1118 SC  tlıch, polı-
tisch un:! weltanschaulich zerklüftetes Volk ;17 Theater den Frieden
der Kunst erlebt


